
  

BID / PID :   _____________ 

Name : __________________ 
 



 

Inventar der auf dem Landwirtschaftsbetrieb gekauften, gelagerten oder verwendeten Pflanzenschutzmittel 

Ab 1. Januar 2022 muss die Zulassungsnummer der eingesetzten Pflanzenschutzmittel notiert werden, auch bei Einzelstockbekämpfung! 

Es ist nicht zwingend erforderlich, dieses Dokument auszufüllen, aber es ist ein Lösungsansatz, um diese neue Anforderung zu erfüllen. 

Alle Produkteinformationen sind einsehbar im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW. 

Informationen zur Berechnung von Punkten gegen Abdrift und Abfluss findet man im Agridea-Merkblatt «Reduktion von Drift und Abschwemmung».  

Typ 

 
Handelsname 

(obligatorisch für 
diese Lösung) 

Zulassungs-
Nr 

(obligatorisch 
für diese 
Lösung) 

Bedingungen, Einschränkungen und Nutzungsbeschränkungen  
(f reiwillig) 

Inventar (f reiwillig) 

Warte-

frist 

Verboten 

in Zone 
SPe 3 – Drift 

SPe 3 - 

Abschwem
mung 

Auf-

brauch-
frist 

Anfangs-

bestand 
Bestandesänderungen 

End-

bestand 

Herbizid 

Fungizid 

Insektizid 

Wachstumsregler 

Molluskizide 

in Wochen 

M=Milch 
F=Fleisch 

  

Sh, S2, S3,  

K = Karstzone 

  

Unbehandelte 
Pufferzone an 
Oberflächen-

gewässer 

  

Unbehandelte 
Pufferzone an 

Biotop 

   

Grasstreifen an 
Oberflächengewässer 

oder 

Reduktionspunkte 

  

 

 

  

Januar  
2022 

Kauf Verbrauch Entsorgt 
Dezember 

2022 

H Produktname I W-6505-1 - S2 ; K 6 m - 1 – 3 Punkte  1.8 l 10.0 l 7.8 l  4.0 l 

I Produktname II W-7274-1 6 W. - 100 m - 6 m 30.06.22 0.75 l  0.50 l 0.25 l 0.0 l 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

mailto:afapi.fipo@fr.ch
https://www.psm.admin.ch/de/produkte
https://www.afapi-fipo.ch/fileadmin/mr_afapi_fipo/user_upload/Documents/Prestations/PER-PA/PER/Exigences_instructions/DE/Reduktion_Drift_und_Abschwemmung.pdf


  

Beispiele für Formulierungen im Pflanzenschutzmittelverzeichnis des BLW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Verbindlich ist ausschließlich der Inhalt des Pflanzenschutzmittelverzeichnisses des BLW zum Zeitpunkt der Applikation.  

Achtung, es gibt weitere Auflagen und Einschränkungen, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind. Beispiele: 

  

 

 


